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Erster Abschnitt 
Grundlagen der Staatsgewalt, Grundrechte und Staatsziele 

Art. 1 Staatsgrundsätze, Landessymbole, Hauptstadt 
(1) Das Land Niedersachsen ist hervorgegangen aus den Ländern 
Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe. 
(2) Das Land Niedersachsen ist ein freiheitlicher, republikanischer, 
demokratischer, sozialer und dem Schutz der natürlichen Lebens-
grundlagen verpflichteter Rechtsstaat in der Bundesrepublik 
Deutschland und Teil der Europäischen Union sowie der europäi-
schen Völkergemeinschaft. Das Land Niedersachsen trägt zur 
Verwirklichung und Entwicklung eines geeinten Europas bei, das 
demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen 
Grundsätzen sowie dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet 
ist, die Eigenständigkeit der Regionen wahrt und deren Mitwirkung 
an Entscheidungen der Europäischen Union und des geeinten Eu-
ropas sichert. Das Land arbeitet mit anderen europäischen Regio-
nen zusammen und unterstützt die grenzüberschreitende Koope-
ration. 
(3) Niedersachsen führt als Wappen das weiße Ross im roten 
Felde und in der Flagge die Farben Schwarz-Rot-Gold mit dem 
Landeswappen. Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
(4) Landeshauptstadt ist Hannover. 
Art. 2 Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
(1) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Ge-
setzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 
ausgeübt. 
(2) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung in 
Bund und Land, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung 
sind an Gesetz und Recht gebunden. 
Art. 3 Grundrechte 
(1) Das Volk von Niedersachsen bekennt sich zu den Menschen-
rechten als Grundlage der staatlichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit. 
(2) Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland fest-
gelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte sind Be-

standteil dieser Verfassung. Sie binden Gesetzgebung, vollzie-
hende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Lan-
desrecht. Die Achtung der Grundrechte, insbesondere die Verwirk-
lichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ist eine 
ständige Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Landkreise. 
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, 
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen be-
nachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden. 
Art. 4 Recht auf Bildung, Schulwesen 
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. 
(2) Es besteht allgemeine Schulpflicht. Das gesamte Schulwesen 
steht unter der Aufsicht des Landes. 
(3) Das Recht zur Errichtung von Schulen in freier Trägerschaft 
wird gewährleistet. Sie haben Anspruch auf staatliche Förderung, 
wenn sie nach Artikel 7 Abs. 4 und 5 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland genehmigt sind und die Vorausset-
zungen für die Genehmigung auf Dauer erfüllen. 
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
Art. 4a Schutz und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
(1) Kinder und Jugendliche haben als eigenständige Personen das 
Recht auf Achtung ihrer Würde und gewaltfreie Erziehung. 
(2) Wer Kinder und Jugendliche erzieht, hat Anspruch auf ange-
messene staatliche Hilfe und Rücksichtnahme. Staat und Gesell-
schaft tragen für altersgerechte Lebensbedingungen Sorge. 
(3) Kinder und Jugendliche sind vor körperlicher und seelischer 
Vernachlässigung und Misshandlung zu schützen. 
Art. 5 Wissenschaft, Hochschulen 
(1) Das Land schützt und fördert die Wissenschaft. 
(2) Das Land unterhält und fördert Hochschulen und andere wis-
senschaftliche Einrichtungen. 
(3) Die Hochschulen haben das Recht der Selbstverwaltung im 
Rahmen der Gesetze. 
(4) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
Art. 6 Kunst, Kultur und Sport 
Das Land, die Gemeinden und die Landkreise schützen und för-
dern Kunst, Kultur und Sport. 
Art. 6a Arbeit, Wohnen 
Das Land wirkt darauf hin, dass jeder Mensch Arbeit finden und 
dadurch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann und dass die Be-
völkerung mit angemessenem Wohnraum versorgt ist. 
Art. 6b Tierschutz 
Tiere werden als Lebewesen geachtet und geschützt. 
Art. 6c Klimaschutz 
In Verantwortung auch für die zukünftigen Generationen schützt 
das Land das Klima und mindert die Folgen des Klimawandels. 
... 

Siebenter Abschnitt 
Die Verwaltung 

Art. 56 Landesverwaltung 
(1) Das Land übt seine Verwaltung durch die Landesregierung und 
die ihr nachgeordneten Behörden aus. 
(2) Der allgemeine Aufbau und die räumliche Gliederung der all-
gemeinen Landesverwaltung bedürfen eines Gesetzes. 
Art. 57 Selbstverwaltung 
(1) Gemeinden und Landkreise und die sonstigen öffentlich-recht-
lichen Körperschaften verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen 
der Gesetze in eigener Verantwortung. 
(2) In den Gemeinden und Landkreisen muß das Volk eine Vertre-
tung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen 
und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. In Gemeinden kann an 
Stelle einer gewählten Vertretung die Gemeindeversammlung tre-
ten. 
(3) Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet die ausschließlichen Trä-
ger der gesamten öffentlichen Aufgaben, soweit die Gesetze nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmen. 
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(4) Den Gemeinden und Landkreisen und den sonstigen kommu-
nalen Körperschaften können durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes durch Verordnung Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eige-
ner Verantwortung zugewiesen werden und staatliche Aufgaben 
zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden. Für die durch Vor-
schriften nach Satz 1 verursachten erheblichen und notwendigen 
Kosten ist unverzüglich durch Gesetz der entsprechende finanzi-
elle Ausgleich zu regeln. Soweit sich aus einer Änderung der Vor-
schriften nach Satz 1 erhebliche Erhöhungen der Kosten ergeben, 
ist der finanzielle Ausgleich entsprechend anzupassen; im Fall ei-
ner Verringerung der Kosten kann er angepasst werden. Der fi-
nanzielle Ausgleich für Vorschriften nach Satz 1, die vor dem 1. 
Januar 2006 erlassen worden sind, richtet sich nach dem bisher 
geltenden Recht; für den Fall einer Aufgabenverlagerung gilt Satz 
3 uneingeschränkt, im Übrigen mit der Maßgabe, dass eine An-
passung im Fall der Verringerung der Kosten nicht erfolgt. Satz 1 
gilt entsprechend, soweit sonstigen öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften Aufgaben zugewiesen oder übertragen werden, wenn un-
verzüglich Bestimmungen über die Deckung der Kosten getroffen 
werden. 
(5) Das Land stellt durch seine Aufsicht sicher, daß die Gesetze 
beachtet und die Auftragsangelegenheiten weisungsgemäß erfüllt 
werden. 
(6) Bevor durch Gesetz oder Verordnung allgemeine Fragen gere-
gelt werden, welche die Gemeinden oder die Landkreise unmittel-
bar berühren, sind die kommunalen Spitzenverbände zu hören. 
(7) Wird das Land wegen eines Rechtsverstoßes einer kommuna-
len Körperschaft in Anspruch genommen, so kann es nach Maß-
gabe eines Landesgesetzes bei der Kommune Rückgriff nehmen. 
Art. 58 Finanzwirtschaft der Gemeinden und Landkreise 
Das Land ist verpflichtet, den Gemeinden und Landkreisen die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel durch Erschließung 
eigener Steuerquellen und im Rahmen seiner finanziellen Leis-
tungsfähigkeit durch übergemeindlichen Finanzausgleich zur Ver-
fügung zu stellen. 
Art. 59 Gebietsänderung von Gemeinden und Landkreisen 
(1) Aus Gründen des Gemeinwohls können Gemeinden und Land-
kreise aufgelöst, vereinigt oder neu gebildet und Gebietsteile von 
Gemeinden oder Landkreisen umgegliedert werden. 
(2) Gebietsänderungen bedürfen eines Gesetzes. Gebietsteile 
können auch durch Vertrag der beteiligten Gemeinden oder Land-
kreise mit Genehmigung des Landes umgegliedert werden. 
(3) Vor der Änderung von Gemeindegebieten ist die Bevölkerung 
der beteiligten Gemeinden zu hören. 
Art. 60 Öffentlicher Dienst 
Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Auf-
gabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu über-
tragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuever-
hältnis stehen. Sie dienen dem ganzen Volk, nicht einer Partei 
oder sonstigen Gruppe, und haben ihr Amt und ihre Aufgaben un-
parteiisch und ohne Rücksicht auf die Person nur nach sachlichen 
Gesichtspunkten auszuüben. 
... 

Achter Abschnitt 
Das Finanzwesen 

Art. 63 Landesvermögen 
(1) Das Landesvermögen ist Eigentum des Volkes. Landesvermö-
gen darf nur mit Zustimmung des Landtages veräußert oder belas-
tet werden. Die Zustimmung kann allgemein oder für den Einzelfall 
erteilt werden. 
(2) Für die Veräußerung und Belastung von Vermögen, das im Ei-
gentum Dritter steht und vom Land verwaltet wird, gilt Absatz 1 
entsprechend. 
Art. 64 Finanzplanung 
Der Haushaltswirtschaft ist eine mehrjährige Finanz- und Investiti-
onsplanung zu Grunde zu legen. Das Nähere regelt ein Gesetz. 
Art. 65 Landeshaushalt 
(1) Für jedes Haushaltsjahr sind alle Einnahmen des Landes nach 
dem Entstehungsgrund und alle Ausgaben des Landes nach Zwe-
cken getrennt im Haushaltsplan zu veranschlagen. Der Haushalts-

plan ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen. Zusätzlich kön-
nen Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre ausgewie-
sen werden. 
(2) Die Verwaltung darf nur die im Haushaltsplan veranschlagten 
Ausgaben leisten und das Land zu Ausgaben in künftigen Haus-
haltsjahren nur verpflichten, soweit der Haushaltsplan sie dazu er-
mächtigt. 
(3) Bei Landesbetrieben und Sondervermögen des Landes brau-
chen nur die Zuführungen oder die Ablieferungen im Haushalts-
plan veranschlagt zu sein. 
(4) Der Haushaltsplan wird im Voraus durch Gesetz festgestellt. 
(5) In das Haushaltsgesetz dürfen nur Vorschriften aufgenommen 
werden, die sich auf die Einnahmen und die Ausgaben des Landes 
und auf den Zeitraum beziehen, für den das Haushaltsgesetz be-
schlossen wird. Das Haushaltsgesetz kann vorschreiben, dass die 
Vorschriften erst mit der Verkündung des nächsten Haushaltsge-
setzes oder bei Ermächtigung nach Artikel 71 zu einem späteren 
Zeitpunkt außer Kraft treten. 
Art. 66 Vorläufige Haushaltsführung 
(1) Ist bis zum Schluss eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan 
für das folgende Jahr nicht durch Gesetz festgestellt, so sind bis 
zur Verkündung des Haushaltsgesetzes die Präsidentin oder der 
Präsident des Landtages, die Landesregierung, die Präsidentin 
oder der Präsident des Staatsgerichtshofes, die Präsidentin oder 
der Präsident des Landesrechnungshofs oder der Landesbeauf-
tragte für den Datenschutz ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, 
die nötig sind, 
1. um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu erhalten und ge-

setzlich beschlossene Maßnahmen durchzuführen, 
2. um die rechtlich begründeten Verpflichtungen des Landes zu 

erfüllen, 
3. um Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen fortzuset-

zen oder Beihilfen für diese Zwecke weiter zu gewähren, sofern 
durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bereits Beträge be-
willigt worden sind. 

(2) Soweit nicht auf besonderem Gesetz beruhende Einnahmen 
aus Steuern, Abgaben und sonstigen Quellen oder die Betriebs-
mittelrücklage die Ausgaben unter Absatz 1 decken, darf die Lan-
desregierung die zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsführung er-
forderlichen Mittel bis zur Höhe eines Viertels der Endsumme des 
abgelaufenen Haushaltsplans durch Kredit beschaffen. 
Art. 67 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 
(1) Im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Be-
darfs sind mit Einwilligung der Finanzministerin oder des Finanz-
ministers über- und außerplanmäßige Ausgaben sowie über- und 
außerplanmäßige Verpflichtungen zulässig. Dieses gilt nicht, wenn 
der Landtag noch rechtzeitig durch ein Nachtragshaushaltsgesetz 
über die Ausgabe entscheiden kann, es sei denn, dass die Aus-
gabe einen im Haushaltsgesetz festzusetzenden Betrag nicht 
überschreitet, die Mittel von anderer Seite zweckgebunden zur 
Verfügung gestellt werden oder eine fällige Rechtsverpflichtung 
des Landes zu erfüllen ist. 
(2) Näheres kann durch Gesetz geregelt werden. Es kann insbe-
sondere bestimmen, dass über- und außerplanmäßige Ausgaben 
und Verpflichtungen dem Landtag mitzuteilen sind und seiner Ge-
nehmigung bedürfen. 
Art. 68 Haushaltswirksame Gesetze 
(1) Wer einen Gesetzentwurf einbringt, muss die Kosten und Min-
dereinnahmen darlegen, die für das Land, für die Gemeinden, für 
die Landkreise und für betroffene andere Träger öffentlicher Ver-
waltung in absehbarer Zeit zu erwarten sind. 
(2) Der Landtag darf Maßnahmen mit Auswirkungen auf einen be-
reits verabschiedeten Haushaltsplan nur beschließen, wenn 
gleichzeitig die notwendige Deckung geschaffen wird. 
Art. 69 Rechnungslegung, Entlastung 
Die Finanzministerin oder der Finanzminister hat dem Landtag 
über alle Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen im Laufe des 
nächsten Haushaltsjahres Rechnung zu legen. Über das Vermö-
gen und die Schulden ist Rechnung zu legen oder ein anderer 
Nachweis zu führen. Der Landtag beschließt über die Entlastung 
der Landesregierung. 
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Art. 70 Landesrechnungshof 
(1) Der Landesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unab-
hängigkeit besitzen, prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlich-
keit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung. Er berichtet darüber dem Landtag und unterrichtet gleichzei-
tig die Landesregierung. Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 
Durch Gesetz können dem Landesrechnungshof weitere Aufga-
ben zugewiesen werden. 
(2) Der Landtag wählt auf Vorschlag der Landesregierung die Prä-
sidentin oder den Präsidenten und die Vizepräsidentin oder den 
Vizepräsidenten des Landesrechnungshofs mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder des Landtages, mindes-
tens jedoch der Mehrheit seiner Mitglieder, auf die Dauer von zwölf 
Jahren. Die Landesregierung ernennt die Präsidentin oder den 
Präsidenten, die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten und 
auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten mit Zustim-
mung des Landtages die weiteren Mitglieder des Landesrech-
nungshofs. Das Nähere bestimmt ein Gesetz. 
Art. 71 Kreditaufnahme, Gewährleistungen 
(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürg-
schaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu Aus-
gaben in künftigen Haushaltsjahren führen können, bedürfen einer 
der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Ermächtigung 
durch Gesetz. 
(2) Der Haushalt ist ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. 
(3) Bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen 
Entwicklung sind die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und 
Abschwung symmetrisch zu berücksichtigen. Sowell sich eine sol-
che Entwicklung negativ auf den Haushalt auswirkt, ist der Aus-
gleich des Haushalts durch Einnahmen aus Krediten abweichend 
von Absatz 2 zulässig. Sowell sich eine solche Entwicklung positiv 
auf den Haushalt auswirkt, sind vorrangig nach Satz 2 aufgenom-
mene Kredite zu tilgen und ist im Übrigen Vorsorge dafür zu tref-
fen, dass keine Kredite nach Satz 2 aufgenommen werden müs-
sen. 
(4) Im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsi-
tuationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die 
staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann abweichend 
von Absatz 2 aufgrund eines Beschlusses des Landtages der 
Haushalt durch Einnahmen aus Krediten ausgeglichen werden. 
Der Beschluss bedarf für die Aufnahme von Krediten in Höhe von 
über 0,5 vom Hundert des zuletzt festgestellten Haushaltsvolu-
mens der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Land-
tages, im Übrigen der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des 
Landtages. Nach Satz 1 aufgenommene Kredite müssen binnen 
eines angemessenen Zeitraums getilgt werden. Der Beschluss 
des Landtages (Sätze 1 und 2) ist mit einem entsprechenden Til-
gungsplan zu verbinden. 
(5) Das Nähere regelt ein Gesetz. 
… 
Artikel 77 a Übergangsvorschrift zu Artikel 71 
Artikel 71 in der bis zum 30. November 2019 geltenden Fassung 
ist letztmals auf das Haushaltsjahr 2019 anzuwenden. Artikel 71 in 
der ab dem 1. Dezember 2019 geltenden Fassung ist erstmals auf 
das Haushaltsjahr 2020 anzuwenden. 
... 
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